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Konzept 

Schulergänzende Tagesstrukturen Schulen Zell 

1. Ausgangslage 

Das Volksschulgesetz verpflichtet die Gemeinden, bedarfsgerechte Betreuungsangebote bereit zu 
stellen.  

Das ausserschulische Betreuungsangebot ermöglicht den Eltern, Familie und Erwerbstätigkeit 
besser zu vereinbaren. 

Die Betreuungsleistung ist kostenpflichtig und eine Ergänzung zu der im Rahmen der Blockzeiten 
angebotenen Betreuung, welche unentgeltlich ist.  

2. Ziele 

Schule und Betreuung werden aufeinander abgestimmt und bilden eine institutionelle und organi-
satorische Einheit mit klar umschriebenen Aufgaben und Pflichten.  

Die Schulergänzenden Tagesstrukturen unterstützen Eltern der Gemeinde Zell in ihrer Betreu-
ungs- und Erziehungsaufgabe.  

Die Tagesstrukturen bieten den Kindern Stabilität und Sicherheit.  

Pädagogisch geschultes Betreuungspersonal trägt dazu bei, die Kinder ganzheitlich (sozial, emoti-
onal, intellektuell, körperlich) zu fördern und den Lebensraum Schule zu gestalten.  

Die Schulergänzenden Tagesstrukturen fördern wenn möglich mit entsprechenden Betreuungs-
formen die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. 

3. Betreuungsangebote 

Die Betreuungsangebote der Schulen Zell sind im Betriebsreglement detailliert aufgeführt. 

4. Organisation und Struktur 

Für die Tagesstrukturen gelten die kantonalen Richtlinien über die Bewilligung von Kinderhorten 
vom 4. Juni 2007 mit Vorgaben zu Betrieb, Personal, Finanzen, Räumlichkeiten und Umgebung 
sowie Sicherheit.  

Andere Konzepte und Reglemente, welche für die Schulergänzenden Tagesstrukturen Gültigkeit 
haben, sind unter anderem: Betriebsreglement, Notfallkonzept der Schule sowie die Stellenbe-
schreibungen des Hortpersonals.  

Die Elternbeiträge werden nach dem Beitragsreglement der Gemeinde Zell berechnet.  

 



Schulen Zell Konzept Schulergänzende Tagesstrukturen 

 

 

 
Seite 2 von 2 Mai 2016 

5. Zusammenarbeit 

Eine konstante und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten, Schule und Tagesstrukturen ist Grundlage für die pädagogische Arbeit mit Kindern. 

 

 

 

Genehmigt an der Schulpflegesitzung vom 24.05.2016 und per 01.08.2016 in Kraft gesetzt. 

 
 
Rikon, 24. Mai 2016 
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